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(2) Die Errichtung eines Gebäudes auf mehreren Grundstücken ist 
nur zulässig, wenn durch Baulast1 gesichert ist, daß keine Verhältnisse 
eintreten können, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen.

§5
Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die 
Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder Durchgang zu rückwärtigen 
Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, wenn 
der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr führt. Der Zu- oder Durchgang muß mindestens 1,25 m 
breit sein und darf durch Einbauten nicht eingeengt werden; bei 
Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen genügt eine 
lichte Breite von 1 m. Die lichte Höhe des Zu- und Durchgangs muß 
mindestens 2 m betragen.

(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendi
ger Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 
8 m über Gelände liegt, ist in den Fällen des Absatzes 1 anstelle eines 
Zu- oder Durchganges eine mindestens 3 m breite Zu- oder Durch
fahrt zu schaffen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muß 
senkrecht zur Fahrbahn gemessen mindestens 3,50 m betragen. 
Wände und Decken von Durchfahrten müssen feuerbeständig sein.

(3) Eine andere Verbindung als nach den Absätzen 1 oder 2 kann 
gestattet werden, wenn dadurch der Einsatz der Feuerwehr nicht 
behindert wird; sie kann verlangt werden, wenn der Einsatz der 
Feuerwehr es erfordert

(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 
öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, können Zufahrten oder 
Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden 
gelegenen Grundstücksteilen verlangt werden.

(5) Bei Gebäuden, bei denen der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der 
Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum Anleitem 
bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, 
müssen diese Stellen für Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahrbaren 
Fläche erreichbar sein. Diese Fläche muß einen Abstand von 
mindestens 3 m und höchstens 9 m, bei mehr als 18 m Brüstungshöhe 
einen Abstand von höchstens 6 m von der Außenwand haben; 
größere Abstände können gestattet werden, wenn Bedenken wegen 
des Brandschutzes nicht bestehen.

(6) Die Zufahrten und Durchfahrten nach Absatz 2 sowie die 
befahrbaren Flächen nach Absatz 5 dürfen nicht durch Einbauten 
eingeengt werden und sind ständig freizuhalten. Sie müssen für 
Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig sein. Die 
befahrbaren Flächen nach Absatz 5 müssen nach oben offen sein.

§ 6
Abstandflächen

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandflächen von 
oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Eine Abstandfläche ist nicht 
erforderlich vor Außenwänden, die an Nachbargrenzen errichtet 
werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften

1. das Gebäude an die Grenze gebaut werden muß oder
2. das Gebäude an die Grenze gebaut werden darf und öffentlich- 

rechtlich gesichert ist, daß vom Nachbargrundstück angebaut 
wird.

Darf nach planungsrechtlichen Vorschiften nicht an die Nachbargren
ze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude 
an der Grenze vorhanden, so kann gestattet oder verlangt werden, 
daß angebaut wird. Muß nach planungsrechtlichen Vorschriften an 
die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrund
stück ein Gebäude mit Abstand zu dieser Grenze vorhanden, so kann 
gestattet oder verlangt werden, daß eine Abstandfläche eingehalten 
wird.

(2) Die Abstandflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. 
Die Abstandflächen dürfen auch auf öffentlichen Verkehrsflächen, 
öffentlichen Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen liegen, 
jedoch nur bis zu deren Mitte.

(3) Die Abstandflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht 
für

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75° zueinander 
stehen,

2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen und

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandflä
chen zulässig sind oder gestattet werden.

(4) Die Tiefe der Abstandflächen bemißt sich nach der Wandhöhe; 
sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß 
von der festgelegten Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der 
Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen 
Abschluß der Wand. Bei geneigter Geländeoberfläche ist die im 
Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend; bei gestaffelten Wänden 
gilt dies für den jeweiligen Wandabschnitt. Zur Wandhöhe werden 
hinzugerechnet:

1. voll die Höhe von
— Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr 

als 70°,
— Giebelflächen im Bereich dieser Dächer und Dachteile,
— wenn beide Seiten eine Dachneigung von mehr als 70° 

haben,
2. zu einem Drittel die Höhe von

— Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr 
als 45°,

— Dächern mit Dachgaupen oder Dachaufbauten, deren 
Gesamtbreite je Dachfläche mehr als die Hälfte der 
darunterliegenden Gebäudewand beträgt,

— Giebelflächen im Bereich von Dächern und Dachteilen, 
wenn nicht beide Seiten eine Dachneigung von mehr als 
70° haben.

Das sich ergebende Maß ist H.

(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt 1 H, mindestens 3 m. In 
Kerngebieten genügt eine Tiefe von 0,5 H, mindestens 3 m, in 
Gewerbe- und Industriegebieten eine Tiefe von 0,25 H, mindestens 
3 m. In Sondergebieten können geringere Tiefen als nach Satz 1, 
jedoch nicht weniger als 3 m, gestattet werden, wenn die Nutzung des 
Sondergebietes dies rechtfertigt.

(6) Vor zwei Außenwänden von nicht mehr als je 16 m Länge 
genügt als Tiefe der Abstandfläche 0,5 H, mindestens 3 m. Wird ein 
Gebäude mit einer Außenwand an ein anderes Gebäude oder an eine 
Grundstücksgrenze gebaut, gilt Satz 1 nur noch für eine Außenwand; 
wird ein Gebäude mit zwei Außenwänden an andere Gebäude oder 
an Grundstücksgrenzen gebaut, so ist Satz 1 nicht anzuwenden.

(7) Vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse, Dach
vorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Überda
chungen und Vorbauten, wie Erker und Baikone, bleiben bei der 
Bemessung der Abstandflächen außer Betracht, wenn sie nicht mehr 
als 1,50 m vortreten. Von den Nachbargrenzen müssen sie mindestens 
2 m entfernt bleiben.

(8) Unbeschadet der Absätze 5 und 6 darf die Tiefe der Abstandflä
che 5 m nicht unterschreiten

1. bei Wänden aus brennbaren Baustoffen, die nicht mindestens 
feuerhemmend sind sowie

2. bei feuerhemmenden Wänden, deren Oberfläche aus normalent
flammbaren Baustoffen besteht oder die überwiegend eine 
Verkleidung aus normalentflammbaren Baustoffen haben.

Dies gilt nicht für Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoß über 
der Geländeoberfläche.

(9) Abweichend von Absatz 5 genügt in Gewerbe- und Industriege
bieten bei Wänden ohne Öffnungen als Tiefe der Abstandfläche

1. 1,50 m, wenn die Wände mindestens feuerhemmend sind und
einschließlich ihrer Verkleidungen aus nichtbrennbaren Baustof
fen bestehen,in § 80 Absatz 1 geregeltes Rechtsinstitut


